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Der Begriff der Naturalisierung deckt sich nur zum Teil mit dem der zweiten Natur.
Er ist insofern enger, als er darauf abstellt, dass Teile der zweiten, der sozialen
Natur des Menschen, den Anschein erwecken, als gehörten sie zur ersten Natur.
Diese Bedeutung ist zunächst von Karl Marx und später vor allem durch Bourdieu
geprägt worden. Bourdieu spricht auch von Hexis und meint damit, dass bestimmte
biologisch kontingente Verhaltensweisen so fest eingeprägt sind, als seien sie
angeboren. Solche Prägung hat zur Folge, dass die Verhaltensweise nur sehr schwer
zu ändern ist. Sie hat unvermeidlich aber auch normative Konsequenzen, denn
daran schließt die normative Kraft des Faktischen. Hier ist diese Kraft doppelt stark,
denn sie knüpft nicht nur an Normalität, sondern auch an den Anschein der
Natürlichkeit, mit dem sich die Vorstellung verbindet, dass das Natürliche auch das
Richtige sei. Daher ist es verständlich, dass im sozialen Diskurs Behauptungen, dass
bestimmte Verhaltensweisen natürlich seien und deshalb akzeptiert werden
müssten als (falsche) Naturalisierung zurückgewiesen werden. Diese Zurückweisung
ist weithin so rigoros, dass Natürlichkeitsargumente als schlechthin indiskutabel
gelten. Das geht jedoch zu weit.

Der Mensch ist kein Stichling. Dennoch darf hier an die Diskussion erinnert werden,
die vor bald einem Menschenalter der Ethologe Konrad Lorenz durch seine
Forschungen (an Stichlingen) über angeborene Verhaltensweisen ausgelöst hat.
Damals kam es darauf an zu akzeptieren, dass Menschen eben nicht durch
angeborene Verhaltensweisen programmiert sind, sondern erst durch Kultur
lebensfähig werden. Das musste vor allem die Kriminologie lernen. In den USA war
sie schon länger zur Kriminalsoziologie geworden.[1] In Deutschland betrieb
insbesondere Hellmuth Mayer (1896-1980)[2] die Ablösung von der
Kriminalbiologie, sozusagen im Umkehrschluss zur Verhaltensforschung (Ethologie)
von Tinbergen, Lorenz, Eibl-Eibesfeld und anderen, zusammenfassend in der
Programmschrift »Strafrechtsreform für heute und morgen« von 1962. 15 Jahre
später schrieb er noch eine »Sozialanthropologie aus kriminologischer Sicht«.[3]
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Dieses Buch ist nicht mehr rezipiert worden, wiewohl es in seinen Sachaussagen
moderner und umsichtiger war als die Soziologie seiner Zeit. Ein Grund dafür sind
wohl die zahlreichen »qualitativen« Beobachtungen, die sich zu einem Teil einer
außerordentlichen historischen und literarischen Bildung und zum anderen Teil dem
bewussten Erleben fast des ganzen 20. Jahrhunderts verdanken. Irritierend für viele
Leser sind vermutlich viele Beispiele, die Mayer als Soldat und »teilnehmender
Beobachter« während des ganzen Ersten und anfangs auch noch des Zweiten
Weltkriegs festgehalten hat. Erstaunlich sind die ethnologischen Beobachtungen
aus Afrika, die sich daraus erklären, dass eine Tochter Mayers mit einem Nigerianer
verheiratet war und ein Jahrzehnt als Ärztin in Tansania verbracht hatte.

1965 war ich als junger Richter für ein Jahr auf die Assistentenstelle am
Kriminologischen Seminar der Kieler Universität abgeordnet. Hellmuth Mayer wurde
mein Doktorvater. Damals bestand das »Seminar« aus dem schon emeritierten
Mayer als Direktor, einer Sekretärin und einer kleinen Bibliothek. 2012 wurde aus
dem Seminar ein »Institut«. In seiner »Institutsgeschichte« hat es die Anfänge unter
Hellmuth Mayer vergessen. Als ich dort ankam, hatte das Kieler Kriminologische
Seminar erfolgreiche Jahre hinter sich. Unter Mayers Anleitung konnten sich dort
vier Strafrechtler[4] habilitieren. Der junge Privatdozent Friedrich Geerds nutzte das
Seminar als Fließband für Dissertationen, die alle nach dem gleichen Muster als
Aktenuntersuchung abliefen. Er zog dann als Ordinarius nach Frankfurt a. M.
Wolfgang Naucke, ein scharfsinniger Kantianer, ergriff die Gelegenheit, um
zusammen mit dem damals in Kiel tätigen Soziologen Paul Trappe auf die
Rechtssoziologie aufmerksam zu machen (und ist dafür verantwortlich, dass ich den
Weg von der Kriminologie zur Rechtssoziologie gefunden habe). Trappe hatte 1959
in Mainz über die Rechtssoziologie Theodor Geigers promoviert. 1962 gab er einen
umfangreichen Band heraus, der Arbeiten zur Soziologie von Theodor Geiger
enthielt, von denen einige zuvor noch nicht veröffentlicht worden waren. 1964
erschien der von Trappe edierte Neudruck von Geigers »Vorstudien zu einer
Soziologie des Rechts«. Im gleichen Jahr wurde Trappe nach Kiel berufen, wo er
zusammen mit Wolfgang Naucke in Seminaren und Veröffentlichungen Grundlagen
für die in den Folgejahren aufblühende Rechtsoziologie legte. Auch Naucke wurde
nach Frankfurt berufen. Friedrich W. Krause, ursprünglich Staatsanwalt, später in
Mannheim und Würzburg, erwarb sich Verdienste besonders um Kriminalistik und
Strafprozess. Joachim Hellmer schließlich nahm sich besonders der
Sicherungsverwahrung an, die Mayer stets als grausam angesehen hatte. Er wurde
Mayers Nachfolger als Seminardirektor, nachdem zwischenzeitlich Hilde Kaufmann
diese Stelle innegehabt hatte.

https://www.kriminalwissenschaften.uni-kiel.de/de/das-institut/wir-ueber-uns
https://idw-online.de/de/news26328
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Hellmuth Mayer war zu seiner Zeit als Anders-Mayer bekannt, weil er häufig anderer
Meinung war als die Mehrheit seiner Fachkollegen. In Assistentenkreise hieß es, auf
der Suche nach einem interessanten Thema könne man stets bei Mayer fündig
werden. Damit bin ich nach einem kleinen Umweg wieder beim Natural Turn. Eine
naturalistische Ethik muss eine Anthropologie zugrunde legen. Aber welche?
Hellmuth Mayers Buch über »Die gesellige Natur des Menschen«, die eine
»Sozialanthropologie aus kriminologischer Sicht« bieten sollte, kann da nicht als
repräsentativ und maßgeblich gelten. Aber das buch ist immer noch eine
Fundgrube. In der nächsten Fortsetzung werde ich daher voraussichtlich einige
Fundstücke aus diesem Buch vorzeigen.

[1] Davon zeugt der Band von Fritz Sack/René König (Hg.), Kriminalsoziologie, 1968.

[2] Natalie Willsch, Hellmuth Mayer (1895-1980). Vom Verteidiger im Hitler-Prozess 1924 zum liberal-
konservativen Strafrechtswissenschaftler; das vielgestaltige Leben und Werk des Kieler
Strafrechtslehrers, 2008.

[3] Hellmuth Mayer, Die gesellige Natur des Menschen. Sozialanthropologie aus kriminologischer
Sicht, 1977.

[4] Friedrich Geerds, WolfgangNaucke, Friedrich Wilhelm Krause und Joachim Hellmer.
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